
     

 

 

 

 

 

 

TOP 6: Nachwahl zum Aufsichtsrat 

Lebenslauf der Kandidatin Frau Cornelia Wolf 

 

 

 

Ordentliche Hauptversammlung am 25.05.2016 

Frankfurt am Main 

  



Cornelia Wolf 
Bankfachwirtin 

Mitglied im Aufsichtsrat 

Konzernbereichsleiterin Interne Revision und 
Risikomanagement 

Bankfachwirtin Cornelia Wolf, geb. 1969, arbeitete nach ihrem Studium von 1990 bis 2001 
bei einer internationalen Bank in der IT-Abteilung und der Konzernrevision in Düsseldorf, 
New York und London. Danach war sie von 2001 bis 2004 als Managerin bei der Ernst & 
Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Sie legte in dieser Zeit die Examen zum 
Certified Information Systems Auditor (CISA) sowie Certified Internal Auditor (CIA) ab. Seit 
2004 ist Frau Wolf in der Gesundheitsbranche tätig und verantwortete die Bereiche 
Revision und Risikomanagement u. a. in einer Universitätsklinik, bei einem privaten 
Klinikbetreiber, sowie im Stiftungs- und kommunalen Umfeld. 

Im Jahr 2012 übernahm Frau Cornelia Wolf die Verantwortung für den Konzernbereich 
Revision und Risikomanagement in der Asklepios Kliniken GmbH. 

Angaben gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG: 

Frau Cornelia Wolf ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 5 bis 7 Deutschen Corporate Governance Kodex:  

Frau Cornelia Wolf leitet den Konzernbereich Revision und Risikomanagement bei der 
Asklepios Kliniken GmbH, Hamburg, die – unmittelbar und mittelbar – 52,73 % der Aktien 
der MEDICLIN Aktiengesellschaft hält. Darüber hinaus bestehen nach Einschätzung des 
Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und des Aufsichtsrats zwischen der vorge-
schlagenen Kandidatin und der MEDICLIN Aktiengesellschaft oder deren Konzernunter-
nehmen, ihren Organen oder einem wesentlich an ihr beteiligten Aktionär oder einem mit 
diesem verbundenem Unternehmen keine maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehungen im Sinne von Ziffer 5.4.1 Absatz 5 bis 7 DCGK. 


